
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibbenbüren, den 14.02.2025 

 

Ihr AZ: 8545166 

Ihr Mandant: Allianz Versicherungs AG   

 

Insolvenzverfahren über das Vermögen der Yvonne Brearley, Am Königsteich 63, 49492 
Westerkappeln  
(Amtsgericht Münster; Az. 79 IK 8/25) 

Aktenzeichen:  Frau Yvonne Brearley-InsO 

 

hier: 1. Zustellung des Insolvenzeröffnungsbeschlusses 

 2. Aufforderung zur Forderungsanmeldung 

 3. Aufforderung zur Mitteilung bestehender Sicherungsrechte 

 

Sehr geehrte Gläubigerin, sehr geehrter Gläubiger, 

 

das Amtsgericht Münster hat mit Beschluss vom 05.02.2025 unter dem Az. 79 IK 8/25 

das Insolvenzverfahren über das Vermögen des/der Frau Yvonne Brearley eröffnet und 

den Unterzeichner zum Insolvenzverwalter bestellt. Eine Kopie des Beschlusses ist als 

Anlage 1 beigefügt. In diesem Zusammenhang hat das Gericht allen Gläubigern 

aufgegeben, Forderungen gegen den/die vorgenannte(n) Insolvenzschuldner(in) bis 

spätestens zum  

09.04.2025 

beim Unterzeichner anzumelden. Anderenfalls können diese Forderungen im 

Insolvenzverfahren nicht berücksichtigt werden. Der Unterzeichner bittet Sie als 

Insolvenzverwalter, Ihre Anmeldung ausschließlich auf dem als Anlage beigefügten 

Formular in zweifacher Ausfertigung (auch die entsprechenden Unterlagen als 

Nachweis!) vorzunehmen. Einen Vordruck finden Sie ansonsten auf 

http://www.justiz.nrw.de unter dem Punkt „Formulare“ Insolvenzverfahren. Alle Ihre 

Angaben stützenden urkundlichen Beweisstücke und Belege sind dieser Anmeldung 

beizufügen. Ferner sind folgende Hinweise zu beachten: 

 

1. Der angemeldete Betrag ist als Gesamtsumme in Euro nebst genauer 

Bezeichnung des Rechtsgrundes anzugeben. 

 

2. Forderungen, die nicht auf Zahlung einer Geldsumme gerichtet sind oder deren 

Geldbetrag unbestimmt ist, sind gemäß §45 InsO mit dem (Schätz-) Wert zur 

Zeit der Verfahrenseröffnung geltend zu machen. Fremdwährungsforderungen 

und Forderungen, die in einer Rechnungseinheit ausgedrückt sind, müssen in 

den für sie zum Zeitpunkt und am Ort der Verfahrenseröffnung geltenden Euro-

Kurswert umgerechnet werden. 
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3. Eine Zinsforderung muss als Betrag angemeldet und darf nur bis zum Zeitpunkt der 

Verfahrenseröffnung (der Tag der Eröffnung - hier der 05.02.2025 – zählt nicht mit) berechnet 

werden. Zinssatz und -zeitraum sind genau zu bezeichnen. Die Einrede der Verjährung 

etwaiger Zinsansprüche wird erhoben.   

4. Forderungen aus Darlehen oder sonstigen Krediten, die gemäß §264 Abs. 1 Satz 1 InsO in einen 

im Insolvenzplan festgelegten Kreditrahmen fallen, sind in der Tabelle des Anmeldeformulars nur 

dann gesondert auszuweisen, wenn der entsprechende Hinweis auf dem Anmeldeformular 

angekreuzt ist. 

5.  Nur soweit das Gericht zur Geltendmachung nachrangiger Insolvenzforderungen im Sinne des 

§39 InsO gesondert auffordert, können zusätzlich - auf einem besonderen Anmeldeformular – 

geltend gemacht werden: 

 - die Zinsen ab Verfahrenseröffnung auf die angemeldeten Forderungen; 

 - die Verfahrenskosten; 

 - Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungsgelder und Zwangsgelder sowie solche 

Nebenfolgen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit, die zu einer Geldzahlung 

verpflichten; 

- Forderungen auf unentgeltliche Leistungen des Insolvenzschuldners; 

- Forderungen auf Rückgewähr kapitalersetzender Darlehen der Gesellschafter 

   oder gleichgestellte Forderungen. 

6.  Bei Anmeldungen durch Gläubigervertreter ist eine auf das Insolvenzverfahren bezogene 

Vollmacht im Original beizufügen. Anderenfalls können die angemeldeten Forderungen im 

Prüfungstermin nicht berücksichtigt werden. 

 

Die angemeldeten Forderungen werden im aus dem oben genannten Beschluss ersichtlichen Berichts/-und 

Prüfungstermin am 30.04.2025 geprüft. Eine Pflicht zum Erscheinen besteht nicht.  

 

 

 

 

 

 

Gläubiger, die Sicherungsrechte an beweglichen Sachen oder an Rechten des/der Insolvenzschuldners/-in 

haben, werden zudem aufgefordert, diese unverzüglich mitzuteilen. Hierbei ist unbedingt anzugeben, 

woran dieses Sicherungsrecht besteht. Ferner sind Art und Entstehungsgrund unter Einreichung 

geeigneter Nachweise mitzuteilen und die gesicherte Forderung zu bezeichnen. Diese Vorgaben bitte ich 

genauestens zu beachten, da die betroffenen Gläubiger anderenfalls mit Rechtsnachteilen rechnen 

müssen. Insbesondere kann die Unterlassung oder Verzögerung einer entsprechenden Mitteilung gemäß 

§28 Abs. 2 InsO zu Schadensersatzpflichten führen.  

 

 

 

 

 

 

Im Übrigen bitte ich das als Anlage angefügte Merkblatt zur Forderungsanmeldung im Insolvenzverfahren 

zu beachten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir telefonische Nachfragen zum Verfahren 

aufgrund von datenschutzrechtlichen Bestimmungen nicht beantworten können.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Jan Teerling als Insolvenzverwalter 

 

 

 

 

Soweit von Ihnen angemeldete Forderungen in diesem Termin ganz oder teilweise bestritten 

werden, erhalten Sie über das Ergebnis des Prüfungstermins eine gesonderte Benachrichtigung. 

Im Falle der Anerkennung in voller Höhe erfolgt eine entsprechende Bestätigung gemäß §179 

Abs. 3 Satz 3 InsO nur auf Anforderung gegen Auslagenerstattung.  

 

Im Kosteninteresse und im Interesse beschleunigter Abwicklung bitte ich, von 

Sachstandsanfragen abzusehen. Sie haben die Möglichkeit, sich im aus dem oben genannten 

Beschluss ersichtlichen am  stattfindenden Berichtstermin nach §156 InsO ausführlich zu 

informieren. Außerdem steht jedem Gläubiger das Recht zu, Einsicht in die Gerichtsakte zu 

nehmen. 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 


